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Grundrechte der Bürger und staatliche Leitung
Sozialismus ohne Menschenrechte ist undenkbar, ja, 
beides gehört wesensmäßig unlöslich zusammen. Die 
Hauptrichtung, in der sich unsere sozialistische Staats
macht entwickelt — die weitere Entfaltung und Ver
wirklichung der sozialistischen Demokratie — ist dafür 
überzeugender Beweis. „Der sozialistische Staat garan
tiert allen Bürgern die politischen Freiheiten und so
zialen Rechte: das Recht auf Arbeit, auf Erholung, auf 
unentgeltliche Bildung und Schutz der Gesundheit, auf 
die materielle Sicherheit im Alter und im Falle von 
Krankheit oder bei Verlust der Arbeitsfähigkeit; die 
Gleichberechtigung der Bürger unabhängig von ras
sischer und nationaler Zugehörigkeit, von Weltan
schauung, religiösem Bekenntnis und sozialer Stel
lung. Er garantiert gleiches Recht für Männer und 
Frauen in allen Bereichen des staatlichen, wirtschaft
lichen und kulturellen Lebens“, heißt es im Programm 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutsehlands./l/
In 22 Artikeln der sozialistischen Verfassung der DDR 
sind Menschenrechte als Grundrechte der Bürger in 
exakter Weise geregelt. Sie stehen in völliger Überein
stimmung mit den Zielen und Absichten der Men
schenrechtsdokumente der UNO und gehen in vielen 
Fällen sogar weit über die dort formulierten Anforde
rungen hinaus. Die sozialistische Gesellschafts- und 
Staatsordnung der DDR hat außerdem etwas aufzu
weisen, worüber kein imperialistischer Staat verfügt: 
sie kann diese Grundrechte auch garantieren.
Die sozialistische Gesellschafts- und Staatsordnung gibt 
ihren Bürgern zur umfassenden juristischen Zusiche
rung vor allem auch ökonomische und ideologische Ga
rantien für die Realität der Grundrechte. So schließt 
das Volkseigentum an den wichtigsten Produktions
mitteln nicht nur die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen aus, sondern bildet auch die Grundlage 
für die Realität eines Grundrechts auf Arbeit, auf Bil
dung, Erholung und auf materielle Sicherheit und für 
die anderen zahlreichen Grundrechte bis hin zum 
Recht auf Mitgestaltung. Die Mitgestaltung beschränkt 
sich nicht auf den politischen Bereich allein, sondern 
sie erfaßt auch die Mitgestaltung ökonomischer Lei
tungsprozesse.
Der Marxismus-Leninismus als Weltanschauung hat 
den Menschen und seine Entwicklung zum Inhalt und 
fördert deshalb die allseitige Entfaltung der Persön
lichkeit. Dazu gehören auch die politischen Rechte und 
Freiheiten. Achtung und Schutz der Würde und Frei-
Hl Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
Berlin 1976, S. 41.

heit der Persönlichkeit sind ein Gebot, eine Verpflich
tung nicht nur für alle staatlichen Organe, sondern für 
alle gesellschaftlichen Kräfte überhaupt und auch für 
jeden einzelnen Bürger. „Ausgebeutet werden und frei 
sein, das sind zwei Dinge, die einander ausschließen. 
Freiheit für die Werktätigen entsteht erst mit dem 
Ende der Ausbeutung, mit dem Sozialismus“, erklärte 
der Generalsekretär der SED, Erich H o n e c k e r ,  auf 
dem IX. Parteitag./2/ Imperialistische Propaganda über 
das angebliche Fehlen von Menschenrechten im Sozia
lismus ist daher eine Fehlinvestition; denn die Existenz 
und Entwicklung von Menschenrechten ist gerade eine 
dem Sozialismus oder — präziser gesagt — eine nur 
dem Sozialismus/Kommunismus immanente Eigen
schaft. Nur auf der Grundlage sozialistischer Produk
tions- und Machtverhältnisse können sich reale Men
schenrechte entwickeln./3/
Es gehört zum Hauptanliegen jeglicher Leitung im So
zialismus, die Menschenrechte immer weiter zu ent
falten und noch umfassender zu garantieren. Leitung 
ist zwar eine der Gesellschaft auf jeder ihrer Ent
wicklungsstufen immanente Eigenschaft, doch nur im 
Sozialismus ist es möglich, die Ökonomik und die Ge
sellschaft als Ganzes wissenschaftlich zu leiten und da
mit auch die Errungenschaften des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts zum Wohle der Menschen zu 
nutzen./4/ So versteht sich, daß es nur im Sozialismus 
möglich ist, daß Leitung selbst Verwirklichung der 
Grundrechte darstellt und zugleich zu deren vollen 
Entfaltung und Garantierung beiträgt.
Die wichtigsten Leitungsorgane des sozialistischen 
Staates sind die Volksvertretungen. Sie werden in der 
Deutschen Demokratischen Republik von den Bürgern 
gewählt, die so ihr Recht auf Mitgestaltung verwirk
lichen. Unsere Wahlen sind echte demokratische und 
freie Wahlen. Ein Merkmal realer sozialistischer De
mokratie besteht z. B. darin, daß die Bürger der DDR 
zur Wahl nicht nur ihre Stimme für ihre Kandidaten 
abgeben, sondern daß sie selbst an der Auswahl ihrer 
Kandidaten maßgeblich beteiligt sind. In § 17 des 
Wahlgesetzes vom 24. Juni 1976 (GBl. I S. 301) wurde 
festgelegt, daß die Kandidaten von den Kollektiven, in 
denen sie tätig sind, zuvor geprüft und dann vorge
schlagen werden. Wahlkommissionen und Tagungen

/2/ E. Honecker, Bericht des Zentralkomitees der SED an den 
IX. Parteitag der SED, Berlin 1976, S. 111.
/3/ vgl. dazu H. Klenner, „Menschenrechte im Klassenkampf“, 
Einheit 1977, Heft 2, S. 156 ff.
/4/ Grundkurs des wissenschaftlichen Kommunismus, Moskau 1973, 
S. 85 ff.

2 8 5


